
 
AMT FÜR FORST UND JAGD 

 

 

Meldung der Standorte und der Bauten für die Passjagd 2026/2027 und 2027/2028 
 

Die unterzeichnende Jägerin, der unterzeichnende Jäger beabsichtigt, die Passjagd 2026/2027 und 2027/2028 von folgenden Häusern, Ställen oder anderen 
festen Gebäulichkeiten aus auszuüben: 
 

 Gemeinde 
 

Genaue Orts-
bezeichnung 

Koordinaten 
(Bei Unklarheiten be-
züglich Koordinaten 
kann die Wildhut 
kontaktiert werden) 

 

Grund- 
eigentümer 

Gebäudebe-
zeichnung  
(nur eine Auswahl 
möglich) 

 

Unterschrift Grund- 
eigentümer 
(Bei allen bestehenden Stand-
orten / Bauten gemäss Art. 26, 
Jagdbetriebsvorschriften) 
(bei Standorten im Korporati-
onswald ist Unterschrift des zu-
ständigen Försters, im übrigen 
Korporationsgebiet die Unter-
schrift des zuständigen All-
mendaufsehers erforderlich) 

Unterschrift Wildhut 
(Nur bei neuen vom Jäger, von der Jägerin 
geplanten Standorten / Bauten gemäss 
Art. 26 Jagdbetriebsvorschriften und Art. 7 
c, Jagdverordnung). 
Neu geplante jagdliche Kleinbauten müs-
sen gemäss Raumplanungsgesetzgebung 
zudem vor dem Bau der zuständigen Ge-
meindebaubehörde zur Bewilligung ge-
meldet werden.  
(Link Beschrieb und Unterschriftenblatt: 
https://www.ur.ch/publikationen/34993) 
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    Haus  
 Stall  
 Dusshütte 
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     Haus  
 Stall 
 Dusshütte 
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     Haus  
 Stall  
 Dusshütte 

  

 
 

Name: ____________________ Vorname: _____________________ Geburtsdatum: _____________________ 
 

Strasse: ____________________ PLZ/Wohnort: _____________________ Telefonnummer: _____________________ 
 

Datum: ____________________ Unterschrift: ______________________________________ 
 
Die unterzeichnende Person bestätigt, dass obige Angaben wahrheitsgetreu ausgefüllt sind. Das Patent für die Passwildjagd kann nur nach Abgabe des 
vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Formulars an die Standeskanzlei Uri abgegeben werden. Das Formular muss jedes Jahr bei Patentbestel-
lung abgegeben werden (2026/27 und 2027/28). Wenn keine Änderungen bei den Standorten erfolgen, kann 2026/27 und 2027/28 das identische Formular 
abgegeben werden. Bei Änderungen 2027/28 muss das Formular neu ausgefüllt und die entsprechenden Unterschriften müssen neu eingeholt werden.  

https://www.ur.ch/publikationen/34993

